9. MÄRZ 1995 - Königlicher Erlass über die zivilrechtliche Haftung von und den rechtlichen Beistand für Militärpersonen und die Vergütung des ihnen entstandenen Schadens


Inoffizielle Koordinierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 6. März 2025 ist die deutsche Übersetzung dieses Erlasses als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

- den Königlichen Erlass vom 11. September 1995 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 9. März 1995 über die zivilrechtliche Haftung der Militärpersonalmitglieder und den rechtlichen Beistand und die Vergütung des diesen Personalmitgliedern entstandenen Sachschadens,

- den Königlichen Erlass vom 12. März 2007 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 9. März 1995 über die zivilrechtliche Haftung der Militärpersonalmitglieder und den rechtlichen Beistand und die Vergütung des diesen Personalmitgliedern entstandenen Sachschadens,

- den Königlichen Erlass vom 26. Dezember 2013 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen über das Statut der Militärpersonen,

- den Königlichen Erlass vom 29. Januar 2016 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen über das Statut der Militärpersonen,

- den Königlichen Erlass vom 30. Juli 2018 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen über das Statut der Militärpersonen,

- den Königlichen Erlass vom 2. Dezember 2018 zur Bestimmung der allgemeinen Struktur des Ministeriums der Landesverteidigung und zur Festlegung der Zuständigkeiten bestimmter Behörden,

- den Königlichen Erlass vom 6. Februar 2023 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 9. März 1995 über die zivilrechtliche Haftung von und den rechtlichen Beistand für Militärpersonen und die Vergütung des ihnen entstandenen Schadens.

Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DER LANDESVERTEIDIGUNG


9. MÄRZ 1995 - [Königlicher Erlass über die zivilrechtliche Haftung von und den rechtlichen Beistand für Militärpersonen und die Vergütung des ihnen entstandenen Schadens]

[Überschrift ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 12. März 2007 (B.S. vom 23. März 2007)]


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


	Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses versteht man unter:

	1. Gesetz: das Gesetz vom 20. Mai 1994 über die Statute des [Personals der Landesverteidigung],

	2. zuständiger Behörde: den [Minister der Landesverteidigung],

	3. zugewiesenem Rechtsanwalt: den Rechtsanwalt, der der Militärperson, die rechtlichen Beistand beantragt, von der zuständigen Behörde zugewiesen wird,

	4. selbst gewähltem Rechtsanwalt: den Rechtsanwalt, den die Militärperson, die rechtlichen Beistand beantragt, vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 4 [§ 5] vorschlägt,

	[5. Bereitschaftsrechtsanwalt: den Rechtsanwalt, der auf der Grundlage von Artikel 47bis § 3 Absatz 2 des Strafprozessgesetzbuches und Artikel 2bis § 2 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft zugewiesen wird.]

[Art. 1 einziger Absatz Nr. 1 abgeändert durch Art. 2 Nr. 1 des K.E. vom 12. März 2007 (B.S. vom 23. März 2007); einziger Absatz Nr. 2 abgeändert durch Art. 2 Nr. 2 des K.E. vom 12. März 2007 (B.S. vom 23. März 2007); einziger Absatz Nr. 4 abgeändert durch Art. 1 Buchstabe a) des K.E. vom 6. Februar 2023 (B.S. vom 27. Februar 2023); einziger Absatz Nr. 5 eingefügt durch Art. 1 Buchstabe b) des K.E. vom 6. Februar 2023 (B.S. vom 27. Februar 2023)]


KAPITEL 2 - Vergleichsangebot


	Art. 2 - Das in den Artikeln 93 § 1 und 96 § 4 Absatz 2 des Gesetzes erwähnte Vergleichsangebot geht von der zuständigen Behörde aus.

	Nach Anhörung der Militärperson oder der ehemaligen Militärperson übermittelt die zuständige Behörde ihr das Vergleichsangebot entweder [per Einschreiben] oder durch Aushändigung gegen Empfangsbestätigung.

[Art. 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 88 des K.E. vom 26. Dezember 2013 (B.S. vom 30. Dezember 2013)]


KAPITEL 3 - Rechtlicher Beistand


	Art. 3 - Militärpersonen oder ehemalige Militärpersonen, die sich in einer in Artikel 96 § 1 des Gesetzes erwähnten Situation befinden und rechtlichen Beistand beantragen, haben die Wahl zwischen einem zugewiesenen Rechtsanwalt oder einem selbst gewählten Rechtsanwalt. [In dem in Artikel 96 § 1 Absatz 1 des Gesetzes erwähnten Fall kann der Beistand auch von einem Bereitschaftsrechtsanwalt geleistet werden.]

	[In jedem Beschluss zur Gewährung des rechtlichen Beistands eines selbst gewählten Rechtsanwalts oder eines Bereitschaftsrechtsanwalts wird der Antragsteller auf die Bestimmungen von Artikel 4 § 5 aufmerksam gemacht.]

[Art. 3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 2 Nr. 1 des K.E. vom 6. Februar 2023 (B.S. vom 27. Februar 2023); Abs. 2 ersetzt durch Art. 2 Nr. 2 des K.E. vom 6. Februar 2023 (B.S. vom 27. Februar 2023)]


	Art. 4 - [§ 1 - In dem in Artikel 96 § 1 Absatz 1 des Gesetzes erwähnten Fall wird der Antrag auf unentgeltlichen rechtlichen Beistand schnellstmöglich und, zur Vermeidung der Unzulässigkeit, spätestens binnen dreißig Tagen nach der ersten vertraulichen Beratung mit dem Rechtsanwalt oder, je nach Fall, binnen dreißig Tagen nach Erhalt der schriftlichen Vorladung zu einer Vernehmung, außer im Fall höherer Gewalt, schriftlich bei der zuständigen Behörde eingereicht. In dringenden Fällen kann der Antrag jedoch über ein anderes Kommunikationsmittel eingereicht werden, sofern er später schriftlich bestätigt wird. Wird ein Bereitschaftsrechtsanwalt in Anspruch genommen und wünscht die betreffende Militärperson oder ehemalige Militärperson während des eventuellen anschließenden Strafverfahrens den Beistand eines anderen Rechtsanwalts, muss der Betreffende seine Wahl zwischen einem zugewiesenen oder einem selbst gewählten Rechtsanwalt in seinem Antrag vermerken.

	Dieser Antrag umfasst:

	1. die Angabe des Datums,

	2. die Identität, gegebenenfalls den Dienstgrad und den gewöhnlichen Arbeitsplatz des Antragstellers,

	3. eine ausführliche Schilderung der Sache,

	4. eine Kopie der Ladung oder des verfahrenseinleitenden Akts und gegebenenfalls ein Dokument, in dem nachgewiesen wird, dass die Militärperson oder ehemalige Militärperson in den Anwendungsbereich von Artikel 96 § 1 Absatz 1 des Gesetzes fällt,

	5. die Identität und den Wohnsitz eventueller Zeugen,

	6. die Identität, den Wohnsitz und die Telefonnummer des Bereitschaftsrechtsanwalts oder des selbst gewählten Rechtsanwalts,

	7. eine Erklärung des Antragstellers, in der er sich verpflichtet, dem Staat die Beträge zurückabzutreten, die der Richter ihm eventuell als rückforderbare Kosten aufgrund von Artikel 1022 des Gerichtsgesetzbuches zuerkennen wird.

	Ist es der Militärperson unmöglich, diesen Antrag selbst einzureichen, kann dieser von einer anderen Person eingereicht werden.

	In diesem Fall werden in dem Antrag auch Identität und Eigenschaft dieser Person sowie der Grund für die Vertretung vermerkt.

	Bei Empfang des Antrags setzt die zuständige Behörde den Antragsteller unverzüglich und spätestens dreißig Tage nach Empfang des Antrags und gegebenenfalls der in Absatz 4 erwähnten entsprechenden Angaben schriftlich davon in Kenntnis, ob ihm rechtlicher Beistand gewährt wird oder nicht, gibt die Gründe für die Nichtgewährung an und teilt ihm gegebenenfalls Identität, Wohnsitz und Telefonnummer des zugewiesenen Rechtsanwalts mit. In dringenden Fällen kann diese Mitteilung jedoch über ein anderes Kommunikationsmittel erfolgen, sofern sie später schriftlich bestätigt wird.

	§ 2 - In Artikel 96 § 1 Absatz 2 des Gesetzes erwähnte Militärpersonen oder ehemalige Militärpersonen, die rechtlichen Beistand erhalten möchten, reichen dazu schnellstmöglich und, zur Vermeidung der Unzulässigkeit, spätestens binnen dreißig Tagen nach Kenntnisnahme der gegen sie gerichteten Klage einen schriftlichen Antrag bei der zuständigen Behörde ein. In dringenden Fällen kann der Antrag jedoch über ein anderes Kommunikationsmittel eingereicht werden, sofern er später schriftlich bestätigt wird.

	Die Bestimmungen von § 1 Absatz 2 bis 5 finden Anwendung auf diesen Antrag.

	§ 3 - Die in Artikel 96 § 1 Absatz 3 des Gesetzes erwähnten Militärpersonen oder ehemaligen Militärpersonen, die rechtlichen Beistand erhalten möchten, reichen dazu schnellstmöglich und, zur Vermeidung der Unzulässigkeit, spätestens binnen dreißig Tagen nach der von ihnen eingereichten Klage einen schriftlichen Antrag bei der zuständigen Behörde ein. In dringenden Fällen kann der Antrag jedoch über ein anderes Kommunikationsmittel eingereicht werden, sofern er später schriftlich bestätigt wird.

	Die Bestimmungen von § 1 Absatz 2 bis 5 finden Anwendung auf diesen Antrag.

	§ 4 - Forderungen zu Lasten des Staates infolge von Artikel 96 § 4 Absatz 1 des Gesetzes entstehen an dem Tag, an dem die gerichtliche Entscheidung formell rechtskräftig geworden ist, und verjähren gemäß den gemeinrechtlichen Verjährungsregeln.

	Militärpersonen oder ehemalige Militärpersonen, die eine Erstattung aufgrund von Artikel 96 § 4 Absatz 1 des Gesetzes beantragen, reichen dazu einen schriftlichen Antrag bei der zuständigen Behörde ein. Diesem Antrag fügen sie eine Kopie der gerichtlichen Entscheidung und die Aufstellung der Honorare und Kosten, die ihnen für ihre Verteidigung entstanden sind, zusammen mit den diesbezüglichen Belegen bei. In dringenden Fällen kann der Antrag jedoch über ein anderes Kommunikationsmittel eingereicht werden, sofern er später schriftlich bestätigt wird.

	§ 5 - Ist die zuständige Behörde der Ansicht, dass die Honorare und Kosten eines Bereitschaftsrechtsanwalts oder selbst gewählten Rechtsanwalts offensichtlich in keinem Verhältnis zu Art und Bedeutung der Sache stehen, teilt sie dies der Militärperson oder ehemaligen Militärperson unter Angabe eines angemessenen Betrags mit, den zu übernehmen sie bereit ist, unbeschadet der Möglichkeit, die Stellungnahme der in Artikel 446ter des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Behörde einzuholen.]

[Art. 4 ersetzt durch Art. 3 des K.E. vom 6. Februar 2023 (B.S. vom 27. Februar 2023)]


	Art. 5 - [Vernachlässigt ein Bereitschaftsrechtsanwalt oder ein zugewiesener oder selbst gewählter Rechtsanwalt die Verteidigung der Interessen der Militärperson oder ehemaligen Militärperson, kann er auf Antrag des Betreffenden innerhalb der in Artikel 4 § 5 festgelegten Grenzen durch einen anderen zugewiesenen oder selbst gewählten Rechtsanwalt ersetzt werden.]

[Art. 5 ersetzt durch Art. 4 des K.E. vom 6. Februar 2023 (B.S. vom 27. Februar 2023)]


	Art. 6 - Militärpersonen oder ehemalige Militärpersonen oder ihr Rechtsanwalt informieren die zuständige Behörde über den Verlauf der Sache und lassen ihr nach Beendigung der Sache die Aufstellung der Honorare und Kosten zukommen.


	Art. 7 - Der rechtliche Beistand umfasst alle Kosten, die mit dem Gerichtsverfahren verbunden sind.


	Art. 8 ­ Verliert eine Militärperson die Eigenschaft einer Militärperson, nachdem sie gemäß den Bestimmungen von Artikel 4 rechtlichen Beistand beantragt hat, steht ihr der rechtliche Beistand gegebenenfalls weiter zu.

	Rechtlicher Beistand steht dem Betreffenden ebenfalls weiter zu, wenn er nach dem Verlust der Eigenschaft einer Militärperson [als Verdächtiger vernommen wird, festgenommen wird oder gegen ihn ein Vorführungsbefehl, ein Haftverlängerungsbefehl oder ein Europäischer Haftbefehl erlassen wird,] wenn er im Zusammenhang mit Handlungen, die er in der Ausübung seines Amtes begangen hat, vor Gericht geladen wird oder eine Strafverfolgung gegen ihn eingeleitet wird.

	Verstirbt er nach Einreichung seines Antrags, steht der rechtliche Beistand gegebenenfalls seinen Rechtsnachfolgern weiter zu.

[Art. 8 Abs. 2 abgeändert durch Art. 5 des K.E. vom 6. Februar 2023 (B.S. vom 27. Februar 2023)]




KAPITEL 4 - [Militärpersonen entstandener Schaden]

[Überschrift von Kapitel 4 ersetzt durch Art. 4 des K.E. vom 12. März 2007 (B.S. vom 23. März 2007)]


	Art. 9 - [Militärpersonen oder ehemalige Militärpersonen, denen ein in Artikel 97 § 1 des Gesetzes erwähnter Schaden entstanden ist, werden auf ihren Antrag hin gemäß dem Verfahren und den Modalitäten, die in den Artikeln 10 bis 12 festgelegt sind, entschädigt.]

	[Die staatliche Beteiligung aufgrund des vorliegenden Erlasses ist subsidiär zu jeglicher anderen Beteiligung.]

[Art. 9 Abs. 1 (früherer einziger Absatz) ersetzt durch Art. 5 des K.E. vom 12. März 2007 (B.S. vom 23. März 2007); Abs. 2 eingefügt durch Art. 89 des K.E. vom 26. Dezember 2013 (B.S. vom 30. Dezember 2013)]


	Art. 10 - [§ 1 - [Binnen acht Werktagen nach Feststellung des Schadens muss die betreffende Militärperson oder ehemalige Militärperson in einer schriftlichen und datierten Mitteilung [die zuständige Behörde] darüber informieren, dass ihr ein Schaden entstanden ist. Binnen acht Werktagen ab Eingang dieser Mitteilung übermittelt [die zuständige Behörde] der Militärperson oder ehemaligen Militärperson eine Empfangsbestätigung, deren Muster [von der zuständigen Behörde festgelegt wird].

	Die Militärperson oder ehemalige Militärperson muss binnen dreißig Tagen ab dem Datum der in Absatz 1 erwähnten Empfangsbestätigung ihren schriftlichen und datierten Antrag auf Entschädigung [an die zuständige Behörde] richten.

	Wenn ein Dritter haftbar gemacht werden kann, ist der im vorhergehenden Absatz erwähnte Antrag nur dann zulässig, wenn der Antragsteller so bald wie möglich die erforderlichen Ansprüche gegen den haftbaren Dritten geltend gemacht hat.

	Außer bei höherer Gewalt kann der Antrag auf Entschädigung nur berücksichtigt werden, wenn [die zuständige Behörde] rechtsgültig über den Eintritt des Schadensfalls in den Formen und binnen den Fristen, die im vorliegenden Paragraphen vorgesehen sind, informiert worden ist.]

	§ 2 - Der Antrag auf Entschädigung enthält zur Vermeidung der Unzulässigkeit folgende Angaben:

	1. Angabe des Datums, an dem der Antrag erstellt worden ist,

	2. Identität, Dienstgrad, Eintragungsnummer, gewöhnlicher Arbeitsplatz, Wohnsitz und Bankkontonummer des Betreffenden,

	3. gegebenenfalls Identität, Wohnsitz und Telefonnummer des Rechtsanwalts des Betreffenden,

	4. eine kurze Schilderung der Umstände, unter denen der Schadensfall eingetreten ist, einschließlich des Datums und des Ortes,

	5. eine Beschreibung des entstandenen Schadens,

	6. gegebenenfalls Name, Vornamen, Beruf und Wohnsitz der Zeugen,

	7. gegebenenfalls Name, Vornamen, Beruf und Wohnsitz des Dritten, der haftbar gemacht werden kann, Vermerk, dass Anzeige gegen diesen Dritten eingereicht worden ist oder dass er in Verzug gesetzt worden ist, den Schaden zu vergüten; gegebenenfalls ist dem Antrag eine Kopie der Inverzugsetzung beizufügen,

	8. gegebenenfalls Vermerk, dass der Betreffende als Zivilpartei gegen den Dritten, der haftbar gemacht werden kann, auftritt,

	9. Angabe anderer Mittel, über die der Betreffende verfügt, um für den entstandenen Schaden entschädigt zu werden, oder Angabe, dass solche anderen Mittel nicht vorhanden sind, und gegebenenfalls Angabe des Betrags der bereits aufgrund eines oder mehrerer dieser Mittel erhaltenen Entschädigung.

	Ist es dem Betreffenden unmöglich, den Antrag auf Entschädigung selbst einzureichen, kann dieser von der Person eingereicht werden, die er zu diesem Zweck bevollmächtigt. [Eine Kopie der Vollmacht wird dem Antrag auf Entschädigung beigefügt.]

	Der Antrag auf Entschädigung muss mit den Worten "Ich erkläre auf Ehre, dass die vorliegende Erklärung richtig und vollständig ist." enden und wird vom Betreffenden oder von seinem Bevollmächtigten unterschrieben.

	§ 3 - Der Betreffende muss dem Antrag auf Entschädigung alle Belege für den entstandenen Schaden beifügen.]

[Art. 10 ersetzt durch Art. 6 des K.E. vom 12. März 2007 (B.S. vom 23. März 2007); § 1 ersetzt durch Art. 90 Nr. 1 des K.E. vom 26. Dezember 2013 (B.S. vom 30. Dezember 2013); § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 8 Nr. 1 und 2 des K.E. vom 30. Juli 2018 (B.S. vom 31. August 2018); § 1 Abs. 2 abgeändert durch Art. 8 Nr. 3 des K.E. vom 30. Juli 2018 (B.S. vom 31. August 2018); § 1 Abs. 4 abgeändert durch Art. 8 Nr. 4 des K.E. vom 30. Juli 2018 (B.S. vom 31. August 2018); § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 90 Nr. 2 des K.E. vom 26. Dezember 2013 (B.S. vom 30. Dezember 2013)]


	Art. 11 - [Unbeschadet einer späteren gerichtlichen Entscheidung über den entstandenen Schaden bestimmt [die zuständige Behörde] für jeden Fall auf der Grundlage des von der betreffenden Militärperson angeführten Beweismaterials und des Sachverhalts den Betrag der Entschädigung, der ihr gezahlt wird.]

	[Unbeschadet der Ermessensbefugnis, die [die zuständige Behörde] in diesem Bereich ausübt, werden unaufrichtige Erklärungen oder Erklärungen, in denen relevante Informationen zurückgehalten werden, im Sinne des Königlichen Erlasses vom 31. Mai 1933 über die in Sachen Zuschüsse, Entschädigungen und Beihilfen abzugebenden Erklärungen zu einer ablehnenden Entscheidung führen.]

	[Wenn die Entschädigung aufgrund einer Erklärung gewährt worden ist, die unaufrichtig war oder in der relevante Informationen zurückgehalten worden sind, sodass sie hätte abgewiesen werden müssen, wird die Entschädigung zurückgefordert.]

[Art. 11 Abs. 1 (früherer einziger Absatz) ersetzt durch Art. 7 des K.E. vom 12. März 2007 (B.S. vom 23. März 2007); Abs. 1 abgeändert durch Art. 9 des K.E. vom 30. Juli 2018 (B.S. vom 31. August 2018); Abs. 2 eingefügt durch Art. 91 des K.E. vom 26. Dezember 2013 (B.S. vom 30. Dezember 2013) und abgeändert durch Art. 9 des K.E. vom 30. Juli 2018 (B.S. vom 31. August 2018); Abs. 3 eingefügt durch Art. 91 des K.E. vom 26. Dezember 2013 (B.S. vom 30. Dezember 2013)]


	Art. 12 - [Nach Einreichung des Antrags auf Entschädigung gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses steht eine Entschädigung gegebenenfalls folgenden Personen weiter zu:

	1. dem Betreffenden, wenn dieser die Eigenschaft einer Militärperson verliert,

	2. den Rechtsnachfolgern des Betreffenden, wenn dieser verstirbt.]

[Art. 12 ersetzt durch Art. 8 des K.E. vom 12. März 2007 (B.S. vom 23. März 2007)]


KAPITEL 5 - Schlussbestimmungen


	Art. 13 - [Der [Minister der Landesverteidigung] kann den [Generaldirektor der juristischen Unterstützung [...]] mit der Ausübung folgender Befugnisse beauftragen:

	1. Erstellung des Vergleichsangebots,

	2. Gewährung oder Verweigerung des rechtlichen Beistands,

	3. Zuweisung des zugewiesenen Rechtsanwalts,

	4. Begrenzung der Übernahme von Honoraren und Kosten eines selbst gewählten Rechtsanwalts, wenn diese als übermäßig angesehen werden,

	5. Entscheidung über die Ersetzung eines Rechtsanwalts, wenn dieser nachlässig handelt,

	6. Festlegung des Betrags der Entschädigung im Fall [eines Schadens].]

[Art. 13 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 11. September 1995 (B.S. vom 30. September 1995); einziger Absatz einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 9 Nr. 1 und 2 des K.E. vom 12. März 2007 (B.S. vom 23. März 2007) und Art. 42 des K.E. vom 2. Dezember 2018 (B.S. vom 18. Januar 2019); einziger Absatz Nr. 6 abgeändert durch Art. 9 Nr. 3 des K.E. vom 12. März 2007 (B.S. vom 23. März 2007)]


	Art. 14 - Die Artikel 91 bis 98 des Gesetzes vom 20. Mai 1994 über die Statute des Militärpersonals werden in Kraft gesetzt.


	Art. 15 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


	Art. 16 - Unser Minister der Landesverteidigung ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


